
 

1 

PRESSEINFORMATION 

In der Prekaritätsfalle: Ausländische Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor 

Ausländische Arbeitskräfte sind in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft längst unver-

zichtbar – auch im Niedriglohnsektor. Angesichts der oftmals harten Arbeitsbedingungen 
und geringer Entlohnung arbeiten nicht wenige von ihnen in prekären Beschäftigungsver-

hältnissen. Ursachen dafür und Folgen hat der wissenschaftliche Stab des Sachverständi-
genrats für Integration und Migration (SVR) im Rahmen eines Forschungsprojekts unter-

sucht. Die Handlungsempfehlungen sind auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskus-
sion über den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Erwerbsmigration für Nicht-Fach-

kräfte relevant.  

Berlin, 6. Juni 2023. Erwerbsarbeit gilt als Motor für gesellschaftliche Teilhabe. Im Niedriglohnsektor, 

wo sich viele der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen befinden, sind Partizipationsmöglich-

keiten aber oft stark eingeschränkt. „Dies gilt besonders für ausländische Arbeitskräfte, die im Niedrig-

lohnsektor überrepräsentiert sind. Sie werden oft schlecht bezahlt, haben eine mangelnde soziale Absi-

cherung, ein hohes Arbeitsaufkommen und nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Weiterbildung“, erläu-

tert Dr. Holger Kolb, Leiter des SVR-Forschungsprojekts. „Ob auf dem Bau, beim Spargelstechen, in der 

Gastronomie oder bei der Betreuung älterer Menschen: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die 

deutsche Gesellschaft auf ihre Arbeit angewiesen ist. Dennoch verhindern prekäre Beschäftigungsver-

hältnisse ihre selbstbestimmte Teilhabe in Deutschland“, so Dr. Kolb weiter. 

Vor allem arbeits-, sozial- und aufenthaltsrechtliche Bestimmungen sowie deren praktische Umsetzun-

gen entscheiden über den Umfang der Teilhabemöglichkeiten ausländischer Arbeitskräfte im Niedrig-

lohnsektor. Hier zeigt die qualitative Interviewstudie des wissenschaftlichen Stabs zahlreiche faktische 

Hürden auf. „Zum einen konnten wir feststellen, dass die institutionell-behördliche Praxis Teilhabehür-

den verstärken kann. Die Rechtslage ist häufig so komplex, dass Verfahren verlangsamt oder sogar 

falsche Entscheidungen getroffen werden. Zum anderen haben wir aber auch festgestellt, dass Arbeit-

gebende geltendes Recht und Schutzbestimmungen für Arbeitskräfte zum Teil systematisch umgehen“, 

so Dr. Kolb. Am Beispiel von Baubranche, Fleischindustrie, der häuslichen Betreuung und der Saisonar-

beit in der Landwirtschaft legt die Studie dar, wie der Missbrauch bestimmter Beschäftigungsformen 

und Vertragskonstellationen nicht nur zur Entstehung, sondern auch Verfestigung prekärer Beschäfti-

gungsverhältnisse führen kann.  

Besonders die Arbeitsrechte von ausländischen Arbeitskräften, die über Personalagenturen vermittelt 

wurden oder bei Subunternehmern beschäftigt sind, werden zum Teil systematisch unterlaufen. Weil 

diese Beschäftigten oft kein Deutsch sprechen, sich mit den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

nicht auskennen und meist kein Netzwerk haben, über das sie Beratung oder Hilfe anfragen könnten, 

sind sie besonders gefährdet. „Hier beginnt ein Teufelskreis: Die Beschäftigung im Niedriglohnbereich 

ist für ausländische Arbeitskräfte oft nicht das erhoffte Sprungbrett in einen besseren Job, sondern 

vielmehr eine Prekaritätsfalle, aus der sie nur schlecht oder gar nicht herauskommen. Um diesen Teu-

felskreis zu durchbrechen, sind verschiedene Maßnahmen nötig, die sich je nach Rechtsposition der 

Beschäftigten unterscheiden können“, sagt Dr. Kolb. Wie die Studie zeigt, bestehen zwischen prekär 

Beschäftigten aus EU-Mitgliedstaaten und aus Drittstaaten diesbezüglich einige erhebliche Unterschiede. 

Der wissenschaftliche Stab hat deshalb Handlungsoptionen entwickelt, mit denen die Teilhabemöglich-

keiten für ausländische Arbeitskräfte verbessert werden können. „Es geht dabei nicht so sehr um neue 

Regelwerke, die für alle gleichermaßen umgesetzt werden müssen. Es kommt auch auf die Ziele an, die 

ausländische Arbeitskräfte verfolgen. Manche wollen nur für eine kurze Zeit bleiben und Geld verdienen; 

andere möchten sich in Deutschland ein neues Zuhause aufbauen. Grundsätzlich gilt aber: Alle müssen 
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sich auf die geltenden Regeln zum Arbeitnehmerschutz berufen können – und diese Regeln müssen 

dazu besser durchgesetzt und kontrolliert werden“, erläutert Dr. Kolb. Außerdem gelte es, die Verfahren 

zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen weiter zu vereinheitlichen, die Anforderungen zu standar-

disieren und Beratungsangebote sowie Mehrsprachigkeit in diesen Verfahren auszubauen. „Der deut-

sche Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark von formalen Qualifikationen geprägt. Das Anerkennungsver-

fahren – sofern zugänglich – kann deshalb helfen, Prekarität zu verhindern. Mit einem Gleichwertig-

keitsnachweis können ausländische Arbeitskräfte einfacher eine ihrer Qualifikation angemessene Be-

schäftigung finden und gleichzeitig ihre Verhandlungsposition gegenüber den Arbeitgebenden stärken.“ 

Um die Verfestigung von prekären Beschäftigungsverhältnissen und damit auch Segregation zu verhin-

dern, müssen auch die sozioökonomischen und auslandsspezifischen Verwundbarkeiten der zugewan-

derten Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor besser berücksichtigt werden. Der Zugang zu Aufenthaltssi-

cherheit von Drittstaatsangehörigen müsste verbessert und ein Wechsel der Arbeitsstelle erleichtert 

werden. Auch sollte die staatliche Vermittlung ausgebaut und die Kontrolle bestimmter Beschäftigungs-

verhältnisse verstärkt werden. Vor allem private Vermittlungsagenturen brauchen dabei eine verbindli-

chere Regulierung.  

Das Forschungsprojekt „Prekäre Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften und Perspektiven für 

ihre Teilhabe in Deutschland“ wird gefördert durch die Stiftung Mercator. „Im Rahmen des Forschungs-

projekts wurde erneut deutlich, dass eingeschränkte Teilhabe am Arbeitsmarkt negative Auswirkungen 

auf andere Lebensbereiche haben kann“, fasst Katja Lenz, Projektmanagerin der Stiftung Mercator, 

zusammen. „Gesellschaftliche Teilhabe ist aber in einer diversen Gesellschaft auch für den Zusammen-

halt wichtig. Hier zeigt die Studie, wie auf verschiedene Integrationsrealitäten eingegangen werden 

kann, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu verhindern.“ 

Die Studie „Prekäre Beschäftigung – prekäre Teilhabe. Ausländische Arbeitskräfte im deutschen Nied-

riglohnsektor“ kann hier heruntergeladen werden. 

Die Presseinformation steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung. 
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Über den Sachverständigenrat 

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration ist ein unabhängiges und interdisziplinär be-
setztes Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Mit seinen Gutachten soll das Gremium zur 
Urteilsbildung bei allen integrations- und migrationspolitisch verantwortlichen Instanzen sowie der Öf-
fentlichkeit beitragen. Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Hans Vorländer (Vorsitzender), Prof. 
Dr. Birgit Leyendecker (Stellvertretende Vorsitzende), Prof. Dr. Havva Engin, Prof. Dr. Birgit Glorius, 
Prof. Dr. Marc Helbling, Prof. Dr. Winfried Kluth, Prof. Dr. Steffen Mau, Prof. Panu Poutvaara, Ph.D., 
Prof. Dr. Sieglinde Rosenberger. 

Der wissenschaftliche Stab unterstützt den Sachverständigenrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 
betreibt darüber hinaus eigenständige, anwendungsorientierte Forschung im Bereich Integration und 
Migration. Dabei folgt er unterschiedlichen disziplinären und methodischen Ansätzen. Die Forschungs-
ergebnisse werden u. a. in Form von Studien, Expertisen und Policy Briefs veröffentlicht. 

Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de  

http://www.svr-migration.de/publikation/prekaere-beschaeftigung
http://www.svr-migration.de/presse/auslaendische-arbeitskraefte-im-niedriglohnsektor
http://www.svr-migration.de/

